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Vorwort zur Neuauflage 
 

Geprüfter Meister für Medienproduktion Bild und Ton/ 
Geprüfte Meisterin für Medienproduktion Bild und Ton  
– Bachelor Professional in Medienproduktion Bild und Ton  

 

Die Verordnung über den anerkannten Fortbildungsabschluss „Geprüfter Meister für Medien-
produktion Bild und Ton oder Geprüfte Meisterin für Medienproduktion Bild und Ton – Bachelor 
Professional in Medienproduktion Bild und Ton“ wurde am 21. September 2023 neu erlassen 
und trat am 27. September 2023 in Kraft. Sie ist die Neufassung des bisherigen Abschlusses 
vom 4. Juli 2012. Die neue Verordnung ist im Anhang dieses Rahmenplans aufgeführt. 

Seit dem 1. Januar 2020 ist das novellierte Berufsbildungsgesetz (BGBl. I S. 920) in Kraft. Das 
geänderte Gesetz sieht u. a. neue Abschlussbezeichnungen für die anerkannten Fortbildungs-
abschlüsse auf drei aufeinander aufbauenden Stufen vor: Berufsspezialisten, Bachelor Pro-
fessionals und Master Professionals. Der Meister für Medienproduktion Bild und Ton ist nun 
ein weiterer Abschluss im Bereich der Industrie- und Handelskammern (IHK), der auf dieser 
Grundlage die neue Bezeichnung Bachelor Professional erhielt. 

Die Handlungsbereiche und Qualifikationsinhalte, die auch die Grundlage für die IHK-
Prüfungen sowie für die Vorbereitungslehrgänge bilden, sind unverändert geblieben.  

Die Anpassungen erfolgten unter Beteiligung und im Einvernehmen mit den an der Erstellung 
der Verordnung aus dem Jahr 2012 beteiligten Institutionen.  

Den Lehrgangs- und Prüfungsteilnehmern – viel Erfolg! 

 

Deutsche Industrie- und Handelskammer 

November 2023 

 
 
 
 
 
 
 
Dieser Rahmenplan wurde erstellt in Zusammenarbeit mit: 
 
ARD.ZDF medienakademie 
Fernseh Akademie Mitteldeutschland e. V. 
Internationale Film Fernseh und Musik Akademie IFFMA 
machen & tun 
Norddeutscher Rundfunk 
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Westdeutscher Rundfunk Köln 
Zweites Deutsches Fernsehen
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Vorwort 
 
Die neue Fortbildungsordnung „Geprüfter Meister Medienproduktion Bild und Ton“ des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ist zum 1. August 2012 in Kraft getreten.  

Das BMBF hatte zuvor das Bundesinstitut für Berufsbildung beauftragt, in einem Vorverfahren 
den Bedarf sowie die zukünftigen Kernaufgaben der neuen Fortbildung für den Bereich der 
Medienproduktion mit Sachverständigen herauszuarbeiten. Dabei hat sich gezeigt, dass es 
sinnvoll ist, eine neue Fachmeisterregelung für die Erfüllung der Aufgaben des Betriebs- und 
Projektmanagements zu entwickeln. 

Die neue Rechtsverordnung orientiert sich bewusst nicht an dem seit 1997 erfolgreichen Mo-
dell der neuen Industriemeisterprüfungen. In diesem Fall umfasst die Meisterqualifikation zwar 
auch drei Teile. Neben den in anderen Fachmeisterregelungen üblichen „Berufs- und ar-
beitspädagogischen Qualifikationen“ müssen zukünftige Meister Medienproduktion Bild und 
Ton jedoch „Qualifikationen des Betriebsmanagements“ und „Qualifikationen des Projektma-
nagements“ nachweisen. Damit orientiert sich die neue Verordnung an den Strukturen und 
Geschäftsprozessen der Branche. 

Gefragt sind heute mittlere Führungskräfte, die in ihrem betrieblichen Zuständigkeitsbereich 
Aufgaben der Personal- und Betriebsführung wahrnehmen und die im Rahmen des Projekt-
managements Bild- und Tonproduktionen organisatorisch, technisch und gestalterisch verant-
wortlich vorbereiten, durchführen, steuern und überwachen können. Es werden spezifische 
Qualifikationen vorausgesetzt, die in der Ausbildung zu den anerkannten Berufen Medienge-
stalter Bild und Ton bzw. Film- und Videoeditor und/oder durch einschlägige Berufserfahrung 
erworben wurden. 

Geprüft werden im Rahmen des Prüfungsteils „Betriebsmanagement“ die beiden Handlungs-
bereiche „Führung“ und „Organisation“. Dort ist jeweils eine schriftliche Situationsaufgabe zu 
bearbeiten. Im Handlungsbereich „Führung“ ist eine weitere Situationsaufgabe Gegenstand 
eines Rollenspiels. In dieser Situationsaufgabe soll nachgewiesen werden, betriebsbezogen 
und situationsgerecht mit Mitarbeitern zu kommunizieren und diese führen zu können. 

Im Prüfungsteil „Projektmanagement“ soll gezeigt werden, dass zukünftige Meister komplexe 
Projektaufgaben selbständig erfassen, darstellen, beurteilen und lösen können. Zum Nach-
weis dieser Befähigung ist eine mehrteilige schriftliche Situationsaufgabe zu bearbeiten, die 
aus praktischen Handlungssituationen abgeleitet und unter Verwendung praxisüblicher Doku-
mente zu stellen ist. Ausgehend von der Situationsaufgabe soll der Prüfungsteilnehmer an-
schließend in einem Fachgespräch Lösungsansätze für die Situationsaufgabe präsentieren, 
begründen und dem Prüfungsausschuss deren Grundlagen erörtern. Dabei soll auch die Fä-
higkeit nachgewiesen werden, berufliche Aufgabenstellungen und Sachverhalte zu analysie-
ren und zu strukturieren. Die Präsentation ist möglichst unter Nutzung von Präsentationstech-
niken durchzuführen. 

Der Rahmenplan wurde von Sachverständigen aus Unternehmen, der Industrie- und Handels-
kammern, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di entwickelt. Er folgt der Struktur und der Reihenfolge der Rechtsverordnung 
und bildet die Grundlage für ein Curriculum. Er ist damit die Basis - nicht aber Chronologie - 
für die Gestaltung von Prüfungsvorbereitungslehrgängen. Durch komplexe Lernaufgaben und 
das Üben von Fachgesprächen soll in diesen Lehrgängen auf die Lösung der prüfungsrele-
vanten und praxisnahen Situationsaufgaben vorbereitet werden. 

Allen, die an diesem Projekt ehrenamtlich mitgearbeitet haben – vielen Dank.  

Den Lehrgangs- und Prüfungsteilnehmern viel Erfolg! 

 
Jochen Reinecke 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
Dezember 2012 
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Taxonomie der Lernziele (Anwendungstaxonomie) 
 
Die Prüfungsanforderungen des Geprüften Meisters Medienproduktion Bild und Ton/der Ge-
prüften Meisterin Medienproduktion Bild und Ton – Bachelor Professional in Medienproduktion 
Bild und Ton sind in der Rechtsverordnung handlungsorientiert formuliert. Sie sind abgeleitet 
von den Aufgaben, die der Geprüfte Meister Medienproduktion Bild und Ton/die Geprüfte 
Meisterin Medienproduktion Bild und Ton – Bachelor Professional in Medienproduktion Bild 
und Ton in den verschiedenen Funktionsfeldern eines Betriebes wahrzunehmen hat. 

Der Rahmenplan ist eine Empfehlung für den Lehrgang, der auf die Prüfung vorbereitet. Er 
orientiert sich an den Vorgaben der in der Verordnung festgelegten Prüfungsanforderungen. 
Er beschreibt die Qualifikationsinhalte und deren Bestandteile, die dem Lehrgangsteilnehmer 
vermittelt werden sollen, damit er die Anforderungen der Prüfung erfüllen kann. 

Die Anwendungstaxonomien beschreiben handlungsorientiert, wie und in welchem Umfang 
die Qualifikationselemente in die Tätigkeiten des Geprüften Meisters Medienproduktion Bild 
und Ton/der Geprüften Meisterin Medienproduktion Bild und Ton – Bachelor Professional in 
Medienproduktion Bild und Ton eingehen. Sie sind auf das Ziel hin formuliert, also den Ab-
schluss Geprüfter Meister Medienproduktion Bild und Ton/Geprüfte Meisterin Medienproduk-
tion Bild und Ton – Bachelor Professional in Medienproduktion Bild und Ton, und beschreiben 
nicht den Weg dahin, also den Lehrgang und die Prüfung. Dabei werden – korrespondierend 
zu herkömmlichen Taxonomien – drei Ebenen unterschieden:  

 
 WISSEN beschreibt den Erwerb von Kenntnissen (Daten, Fakten, Sachverhalte), die not-

wendig sind, um Zusammenhänge zu verstehen. 

 VERSTEHEN beschreibt das Erkennen und Verinnerlichen von Zusammenhängen, um 
komplexe Aufgabenstellungen und Problemfälle einer Lösung zuführen zu können. 

 ANWENDEN beschreibt die aus dem Verstehen der Zusammenhänge resultierende Fähig-
keit zu sach- und fachgerechtem Handeln. 

 

Die Zuordnung der Anwendungstaxonomie sieht wie folgt aus: 

 

 WISSEN: 

kennen, überblicken 

 VERSTEHEN: 

ableiten, analysieren, bestimmen, beurteilen, bewerten, einordnen, erfassen, erkennen, er-
läutern, erschließen, festlegen, feststellen, strukturieren, unterscheiden, zuordnen 

 ANWENDEN: 

aufbereiten, auswählen, beachten, beherrschen, berechnen, berücksichtigen, darstellen, 
durchführen, einsetzen, entwickeln, erarbeiten, ermitteln, erstellen, fördern, führen, gestal-
ten, gewährleisten, herstellen, organisieren, planen, prüfen, sicherstellen, steuern, umset-
zen, veranlassen, vereinbaren, vermitteln, vorbereiten, wahrnehmen, zuweisen 

 

Die Anwendungstaxonomie gilt solange, bis eine neue genannt ist oder eine höherwer-
tige Untergliederung folgt. 
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Konzeption mit Stundenempfehlung  

Geprüfter Meister für Medienproduktion Bild und Ton/ 
Geprüfte Meisterin für Medienproduktion Bild und Ton  
– Bachelor Professional in Medienproduktion Bild und Ton 

 

 0. Lern- und Arbeitsmethodik 10 UStd. 

 I. Betriebsmanagement 420 UStd. 

 1. Führung 180 UStd. 

 2. Organisation 240 UStd. 

 II. Projektmanagement 420 UStd. 

 3. Projektvorbereitung 200 UStd. 

 4. Projektrealisation 180 UStd. 

 5. Projektabschluss 40 UStd. 

  

Gesamtstunden 850 UStd. 

 


